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Durch die gefallenen Niederschläge sind die Wasserstände in den Gewässern im Landkreis
gestiegen. Da vorerst keine weiteren größeren Niederschlagsmengen gemeldet sind, ist davon
auszugehen, dass die Wasserstände im Laufe des Tages weiter sinken.

Der Pegel Bad Kissingen Golfplatz (Fr. Saale) hat gestern Nachmittag Meldestufe 1 erreicht.
Der Wasserstand ist derzeit stagnierend. Es wird erwartet, dass der Wasserstand im Laufe
des Tages fällt und in der Nacht auf Donnerstag wieder unterhalb Meldestufe 1 sinkt.

Der Pegel Poppenlauer (Lauer) hat gestern Nachmittag Meldestufe 1 erreicht. Der
Wasserstand ist seit heute Nacht fallend. Es wird erwartet, dass der Wasserstand im Laufe
des Tages wieder unter Meldestufe 1 sinkt.  

Der Wasserstand am Pegel Oberthulba (Thulba) ist gestern Abend wieder unter Meldestufe 1
gesunken.

Der Wasserstand am Pegel Bad Brückenau (Sinn) hatte gestern kurzzeitig Meldestufe 1
erreicht. 

Diese Hochwasserwarnung wird aktualisiert, sobald uns neue Erkenntnisse oder Vorhersagen
vorliegen.

Auch an kleineren Gewässern ohne Warnpegel kann es durch die Regenfälle zu
Ausuferungen und Überschwemmungen kommen.

Zusätzliche Informationen und Pegelstände unter www.hnd.bayern.de

Erläuterung der Meldestufen:

Meldestufe 1: Meldebeginn überschritten, stellenweise kleine Ausuferungen.
Meldestufe 2: Land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet oder leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und

Gemeindestraßen.
Meldestufe 3: Einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet oder Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen oder

vereinzelter Einsatz der Wasser- oder Dammwehr erforderlich.
Meldestufe 4: Bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet oder Einsatz der Wasser- oder Dammwehr in größerem

Umfang erforderlich.
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